
ist ein Anspruch dann, wenn er im Wege der Klage 
vor Gericht verfolgt bzw. im Eheverfahren als ver
bundener Anspruch geltend gemacht wird. Das aber 
kann hinsichtlich des Unterhaltsanspruchs der Kinder 
nicht gesagt werden. Einmal sind die Kinder nicht 
Prozeßpartei, sie selbst machen keinen Anspruch 
geltend; zum anderen haben auch die streitenden Ehe
gatten keinen Einfluß auf die Gestaltung des Unter
halts, sondern die Regelung des Unterhalts der Kinder 
erfolgt durch das Gericht von Amts wegen. Die Ehe
gatten können keine Anträge stellen, sie unterbreiten 
dem Gericht lediglich Vorschläge. Der Unterhaltsan- 
spruch der Kinder ist also im Eheverfahren überhaupt 
nicht rechtshängig, sondern wird — wie das Sorge
recht — von Amts wegen geregelt. Die Verneinung des 
Vorliegens der Rechtshängigkeit dieses Anspruchs 
bringt auch für die Beteiligten keine Nachteile, weil 
der Unterhalt für die Zeit nach der Rechtskraft der 
Scheidung und nicht etwa — wie sonst in der Regel in 
Unterhaltsprozessen — ab Rechtshängigkeit geregelt 
wird. Eine Einstellung ist also auch deshalb nicht er
forderlich, weil kein rechtshängiges Verfahren vor
liegt.

Hieraus ergibt sich aber auch, daß es einer Ein
stellung nicht bedarf, wenn beispielsweise die Par
teien in der mündlichen Verhandlung erklären, einen 
Vergleich über den Unterhalt der Ehefrau und andere 
Nebenansprüche protokollieren zu wollen, obwohl An
träge bezüglich dieser Ansprüche bisher noch nicht ge
stellt worden sind. Auch hier liegt keine Rechtshängig
keit dieser Ansprüche vor. Die Notwendigkeit der Be
stätigung eines solchen Vergleichs bleibt selbstver
ständlich unberührt.

Das hinsichtlich der Rechtshängigkeit des Unterhalts
anspruchs der Kinder Gesagte gilt allerdings nicht in 
der 2. Instanz, wenn lediglich wegen des Unterhalts 
der Kinder Berufung eingelegt worden ist. Dann sind 
im Berufungsverfahren echte Anträge gestellt. Wenn 
in einem solchen Fall in der Berufungsinstanz über 
den Unterhalt der Kinder ein Vergleich geschlossen 
wird, dann erfolgt die Bestätigung durch Beschluß, da 
ein Urteil nur über die Bestätigung nicht ergehen 
kann. In einem solchen Fall bedarf es dann aber auch 
der Einstellung des Verfahrens durch Beschluß gern. 
§ 16 Abs. 3 EheVerfO. Dem steht die Richtlinie Nr. 10 
nicht entgegen, weil über das Sorgerecht ja bereits ent
schieden ist, so daß die Bestätigung durch Beschluß 
keine Vorabentscheidung darstellt. Wenn allerdings 
auch die Sorgerechtsentscheidung angefochten war, so 
ist auch in der 2. Instanz ein Unterhaltsvergleich im 
Urteil zu bestätigen, weil ja dann erst durch Urteil 
über das Sorgerecht entschieden werden muß und von 
dieser Entscheidung die Unterhaltsregelung — genau 
wie in der 1. Instanz — abhängig ist. Da die Entschei
dung dann im Urteil getroffen wird, bedarf es auch 
in diesem Fall keiner Einstellung mehr.

2. Im gleichen Zusammenhang ist die Frage auf
getreten, in welcher Weise die Bestätigung eines Ver
gleichs zu erfolgen hat, in dem sich die Ehegatten so
wohl über den Unterhalt für die Kinder als auch über 
andere Nebenansprüche (z. B. Unterhalt eines Ehe
gatten, Hausrat) geeinigt haben.

Die Bestätigung eines solchen Vergleichs kann nur 
getrennt erfolgen. Bereits im Verfahren wird der Ver
gleich durch Beschluß zu bestätigen und die Einstellung 
des Verfahrens insoweit auszusprechen sein, als er sich 
nicht auf den Unterhalt der Kinder bezieht; die Be
stätigung des Vergleichs hinsichtlich des Unterhalts 
der Kinder kann erst im Urteil erfolgen. Unzweck
mäßig ist es, einen solchen Vergleich in vollem Um
fang erst im Urteil zu bestätigen. Das entspricht nicht 
dem Sinn der Eheverfahrensordnung, die durch die 
Bestätigung eines Vergleichs und Einstellung des Ver
fahrens eine Erledigung der Nebenansprüche vor 
Erlaß des Urteils herbeiführen will, damit sich das 
Gericht dann eingehend auf die Ehesache selbst 
konzentrieren kann. Außerdem wollen die Parteien 
durch den Vergleich hinsichtlich der Nebenansprüche

Klarheit haben; sie müssen also wissen, ob der Ver
gleich die Billigung des Gerichts findet oder nicht, um 
gegebenenfalls noch entsprechende Anträge stellen zu 
können. Es ist — wie bereits ausgeführt — denkbar, 
daß ein Vergleich protokolliert wird, ohne daß hin
sichtlich der betreffenden Nebenansprüche vorher An
träge gestellt waren. Würde über die Bestätigung dann 
erst im Urteil entschieden, so hätte das Gericht, falls 
die Bestätigung versagt wird, keine Möglichkeit, ander- 
weit über die Nebenansprüche zu entscheiden, weil die 
Anträge fehlen; andererseits hätten die Parteien keine 
Möglichkeit gehabt, entsprechende Anträge zu stellen, 
da sie vorher nicht wissen konnten, daß ihr Vergleich 
nicht rechtswirksam werden würde. Das Gericht müßte, 
wenn sich etwas Derartiges in der Beratung heraus
stellt, nochmals in die mündliche Verhandlung ein- 
treten, um auf die Stellung sachdienlicher Anträge hin
zuwirken, wozu es gern. § 139 ZPO verpflichtet ist. 
Unerläßlich wäre das hinsichtlich eines Unterhaltsan
spruchs eines Ehegatten, weil ein solcher Anspruch 
nach Abschluß des Eherechtsstreits nicht mehr geltend 
gemacht werden kann. Auch im Interesse der Kon
zentration des Verfahrens ist es deshalb erforderlich, 
über die Bestätigung eines solchen Vergleichs bereits 
während des Verfahrens durch Beschluß zu entschei
den, was dann nach erfolgter Bestätigung die Ein
stellung bedingt.

3. § 16 EheVerfO besagt, daß auch Anerkenntnis und 
Verzicht der Bestätigung durch das Gericht bedürfen 
und daß auch insoweit das Verfahren einzustellen ist. 
Anerkenntnis und Verzicht können sich lediglich auf 
den Unterhaltsanspruch eines Ehegatten und auf die 
im § 13 Abs. 2 EheVerfO genannten Ansprüche be
ziehen. Wird ein solcher Anspruch anerkannt, so ist es 
verständlich, die Wirksamkeit des Anerkenntnisses 
von der Bestätigung durch das Gericht abhängig zu 
machen, damit gesichert ist, daß die zwischen den 
Parteien durch das Anerkenntnis getroffene Regelung 
den Prinzipien unseres Eherechts entspricht; die Ein
stellung jedoch ist nicht verständlich. Würde das Ver
fahren nach Bestätigung des Anerkenntnisses einge
stellt, so würde das Anerkenntnis der dadurch be
günstigten Partei nichts nützen, weil kein Schuldtitel 
vorliegt. Es müßte also, um einen Schuldtitel zu 
schaffen, dem Anerkenntnis ein Anerkenntnisurteil 
folgen. Das aber ist nicht möglich, weil damit über 
einen Anspruch entschieden werden würde, dessen Be
stehen die Scheidung der Ehe zur Voraussetzung hat, 
die noch völlig ungewiß ist. Es kann also über einen 
solchen Anspruch, auch wenn ein Anerkenntnis vor
liegt, frühestens mit der Scheidung, also im Ehe
scheidungsurteil selbst, entschieden werden, so daß für 
eine vorherige Einstellung kein Raum bleibt.

Ebenso verhält es sich 'mit dem Verzicht. Auch eine 
Verzichtserklärung, die der Bestätigung durch das Ge
richt bedarf, kann nur für den Fall der Scheidung ab
gegeben werden. Der bloße Verzicht kann dadurch er
folgen, daß die Stellung von Anträgen unterbleibt oder 
bereits gestellte Anträge zurückgenommen werden. 
Für den letzten Fall ist eine auf die Rücknahme 
folgende Einstellung des Verfahrens (ähnlich der Ein
stellung nach Rücknahme einer Privatklage) denkbar, 
sonst jedoch nicht. Soll der Verzicht in Form eines 
Verzichtsurteils festgestellt werden, so gilt das hin
sichtlich eines Anerkenntnisurteils Gesagte. Auch ein 
Verzichtsurteil kann vor der Entscheidung über die 
Ehescheidung nicht erlassen werden.

Diese Bedenken bestehen beim Vergleich nicht, da 
der Vergleich lediglich für den Fall der rechtskräftigen 
Scheidung, also unter einer aufschiebenden Bedingung, 
geschlossen wird. Er wird nicht wirksam, wenn die 
Bedingung nicht eintritt, die Ehescheidungsklage also 
abgewiesen oder zurückgenommen wird. Ein auf
schiebend bedingtes Anerkenntnis- oder Verzichtsurteil 
dagegen ist unmöglich. Aus diesen Gründen scheint die 
Vorschrift des § 16 Abs. 3 EheVerfO hinsichtlich der 
Einstellung nach Bestätigung eines Anerkenntnisses 
oder Verzichts praktisch ohne Bedeutung zu sein, da 
eine Einstellung in diesen Fällen nicht erfolgen kann.

5 8 8


